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liehen Einlieferungsnummern und sonstigen 
erforderlichen Klebezetteln oder Vermerken 
zu versehen, die Sendungen zu buchen und 
so vorzubereiten, daß sie ohne weitere Be
arbeitung von der Deutschen Post abgesandt 
werden können. Wirtschaftspakete mit Wert
angabe sind nicht zum Selbstbuchen zugelas
sen.

2. Die Teilnahme am Selbstbucherverfahren hat 
der Absender schriftlich bei seinem Postamt 
zu beantragen. Der Rücktritt vom Selbst
bucherverfahren kann mit einer Frist von 
einem Monat zum Ende eines Monats schrift
lich erklärt werden. Die Deutsche Post kann 
mit der gleichen Frist die Genehmigung zum 
Selbstbuchen zurückziehen. Ohne Frist kann 
die Genehmigung widerrufen werden, wenn
a) der Absender gegen die Bestimmungen 

für das Selbstbuchen verstößt,
b) Mißbrauch mit den Einlieferungsnummern 

getrieben wird.
3. Die für das Selbstbuchen erforderlichen Ein

lieferungsnummern, postamtlichen Klebezet
tel und Einlieferungslisten stellt die Deutsche 
Post dem Absender kostenlos zur Verfügung. 
Waagen, Gewichte usw. muß der Absender 
auf seine Kosten beschaffen.

4. Paketkarten sind nur Wirtschaftspaketen mit 
Nachnahme beizufügen. Für andere Wirt
schaftspakete von Selbstbuchern sind Paket
karten nicht erforderlich.

5. Zum Wiegen der Wirtschaftspakete dürfen nur 
geeichte Waagen benutzt werden. Das Ge
wicht ist nach vollen Kilogrammen zu ermit
teln, wobei Gewichtsteile unter einem Kilo
gramm als volles Kilogramm gerechnet wer
den. Das Gewicht ist in der Einlieferungsliste 
und . bei Wirtschaftspaketen mit Nachnahme 
außerdem auf der Paketkarte zu vermerken.

6. Die Wirtschaftspakete sind unmittelbar neben 
der Anschrift mit Einlieferungsnummern zu 
bekleben. Bei Wirtschaftspaketen mit Nach
nahme ist der kleine Abschnitt der zweiteili
gen Einlieferungsnummer auf die Paketkarte 
zu kleben, bei allen anderen Wirtschafts
paketen sind beide Teile zusammenhängend 
auf die Sendung zu kleben. Die Einlieferungs
nummern sind unbedingt nach der Nummcrn- 
folge zu verwenden. Unbrauchbare (verdor
bene) Einlieferungsnummern sind der Deut
schen Post zu übergeben.

7. Die Sendungen sind in der Nummernfolge 
nach dem Spaltenvordruck einzeln in die Ein
lieferungslisten, die im Durchschreibverfahren 
geführt werden, einzutragen. Freibleibende 
Spalten und Zeilen sind durch Striche zu 
schließen.

8. Die Wirtschaftspakete von Selbstbuchern müs
sen bei einem bestimmten, zwischen der Deut
schen Post und dem Absender vereinbarten 
Postamt eingeliefert werden. Dabei sind die 
Einlieferungslisten vorzulegen. Die Urschriften 
behält das Einlieferungspostamt ein; auf den 
Durchschriften wird die Gesamtzahl der ein
gelieferten Sendungen bescheinigt.

9. Die Gebühren werden mit Einziehungsauftrag 
vom Postscheck- oder Bankkonto des Absen
ders abgebucht. Der Absender ist verpflichtet, 
dafür entsprechendes Guthaben auf seinem 
Konto zu halten. In Ausnahmefällen können 
nach Vereinbarung die Gebühren auch bar 
oder durch Scheck bezahlt werden. Durch Post
wertzeichen oder Absenderfreistempler dürfen 
die Gebühren nicht verrechnet werden.

Anlage 8
zu § 42 Abs. 3 vorstehender Postordnung 

Bestimmungen 
für die Benutzung der Landkraftposten 

Personenbeförderung
1. Die Deutsche Post befördert mit Landkraft

posten Personen, soweit Sitzplätze vorhanden 
sind, die nicht dienstlich beansprucht werden. 
Über die Mitnahme entscheidet der Kraftfahr
zeugführer.

2. Die Fahrpläne werden bei den Postämtern 
ausgehängt. Für ihre Einhaltung wird keine 
Gewähr übernommen.

3. Die Fahrgebühr ist bei Antritt der Fahrt zu 
entrichten. Dabei ist das Fahrtziel anzugeben.

4. Der Fahrgast erhält einen Fahrschein, der für 
eine Fahrt berechtigt. Der Fahrschein ist 
nicht mehr übertragbar, wenn die Fahrt an
getreten ist. Auf Verlangen ist der Fahrschein 
vorzuzeigen.

5. Die Fahrgebühr wird auf Antrag erstattet:
a) wenn der Fahrgast aus einer nicht bei ihm 

liegenden Ursache an der Fahrt oder 
Weiterfahrt nicht teilnehmen kann;

b) wenn der Fahrgast aus persönlichen Grün
den an der Fahrt oder Weiterfahrt nicht 
teilnehmen kann und die Erstattung recht
zeitig vor der planmäßigen Abfahrt bean
tragt.

Soweit der Fahrgast an der Weiterfahrt ver
hindert ist, wird die Fahrgebühr anteilmäßig 
erstattet. Der Fahrgast muß den Fahrschein 
zurückgeben und den Empfang des erstatteten 
Betrages bescheinigen.

6. Als Handgepäck darf der Fahrgast leicht trag
bare Gegenstände unter eigener Aufsicht ge
bührenfrei mit in den Wagen nehmen, soweit 
sie ohne Belästigung der Mitfahrenden unter
gebracht werden können. Gefährliche Gegen
stände, insbesondere leicht entzündbare und 
ätzende sowie übelriechende Stoffe, sind von 
der Mitnahme ausgeschlossen.

7. Hunde können mit in den Wagen genommen 
werden, wenn sie ohne Belästigung der Mit
fahrenden untergebracht werden können. Die 
Tiere müssen einen Maulkorb tragen und kurz 
an der Leine gehalten werden.

8. Das Rauchen in Landkraftpostwagen ist unter
sagt. Türen und Fenster dürfen nur durch den 
Kraftfahrzeugführer geöffnet werden. Das 
Stehen im Wagen ist nicht gestattet. Personen, 
die diese Bestimmungen nicht beachten, sich 
den Anordnungen der Deutschen Post nicht 
fügen oder aus anderen Gründen die Sicher
heit des Betriebes bzw. anderer Fahrgäste ge
fährden, können von der Beförderung ausge
schlossen werden.


